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1 Allgemeines 

1.1 Für den Lärmaktionsplan zuständige Behörde 

Name der Kommune: Gemeinde Cremlingen 

Amtlicher Gemeindeschlüssel: 03158006 

Behörde: Bauleitplanung 

Kontakt: Frau Sonja Hühne 

Adresse: Gemeinde Cremlingen, Ostdeutsche Straße 22, 38162 Cremlingen 

Telefon: 05306/802521 

E-Mail: huehne@cremlingen.de 

Internet: www.Cremlingen.de 

1.2 Beschreibung der Gemeinde, der Hauptverkehrsstraßen, 

Haupteisenbahnstrecken oder Großflughäfen und anderer 

Lärmquellen, für die der Lärmaktionsplan aufgestellt wird 

Die Gemeinde Cremlingen befindet sich im Landkreis Wolfenbüttel in Nieder-

sachsen und grenzt direkt östlich an Braunschweig. Zur Gemeinde Cremlin-

gen gehören die Ortschaften Abbenrode, Cremlingen, Destedt, Gardessen, 

Hemkenrode, Hordorf, Klein Schöppenstedt, Schandelah, Schulenrode und 

Weddel. Das Gemeindegebiet wird überwiegend landwirtschaftlich genutzt. 

Im Südosten von Cremlingen finden sich Waldgebiete am Elm, zwischen 

Cremlingen und Schandelah Forstgebiete beiderseits der BAB A39. 

Cremlingen hat rund 13.300 Einwohner und erstreckt sich auf einer Fläche 

von etwa 59,5 qkm. Daraus ergibt sich eine Bevölkerungsdichte von rund 

223 Einwohnern je qkm.  

Die BAB A39 durchzieht das Gemeindegebiet von West nach Nordost. Die 

B1 erschließt von der Anschlussstelle Cremlingen an der BAB A39 das östli-

che Gemeindegebiet. Die L625 verläuft an der westlichen Gemeindegrenze. 

Auf Grund ihrer überregionalen Bedeutung und der Verkehrsmenge von rund 

32.600 bis 39.000 Kfz/Tag1 auf der BAB A39 und rund 8.800 Kfz/Tag auf der 

B1 bis zum Abzweig K637 (Kreuzung Destedt-Gardessen) sowie die L625 

südlich der Anschlussstelle (AS) Sickte mit rund 11.800 Kfz/Tag gehören 

                                            
1 Newsletter des GAA Hildesheim vom 07. März 2023, Betreff: EU-Umgebungslärmrichtli-

nie 4. Runde Lärmkartierung 2022, hier: Straßenlärm Datendownload 
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diese Straße zu den im Rahmen der Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG2 

(ULR) zu betrachtenden Hauptverkehrsstraßen.  

Zusätzlich wird in diesem Lärmaktionsplan die B1 bei Abbenrode betrachtet. 

Für die Lärmkartierung und die Lärmaktionsplanung an den Schienenstre-

cken des Bundes ist gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz3 (BImSchG) 

das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) zuständig. Zu den Haupteisenbahnstre-

cken gehört auch die durch das Gemeindegebiet verlaufende Strecke Braun-

schweig-Magdeburg mit rund 62.000 Zugbewegungen pro Jahr4 sowie die 

Haupteisenbahnstrecke Braunschweig – Wolfsburg mit knapp 30.100 Zugbe-

wegungen pro Jahr. 

Von Fluglärm entsprechend den Vorgaben der ULR ist Cremlingen nicht be-

troffen.  

1.3 Rechtlicher Hintergrund 

Zur Umsetzung der ULR sind gemäß §§ 47a-f Bundes-Immissionsschutzge-

setz (BImSchG)3 von den Gemeinden Lärmaktionspläne aufzustellen, mit de-

nen Lärmprobleme und Lärmauswirkungen geregelt werden für „...Orte in der 

Nähe der Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von über 

drei Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr, Haupteisenbahnstrecken mit einem 

Verkehrsaufkommen von über 30.000 Zügen pro Jahr und Großflughäfen...“. 

Die Lärmaktionspläne sind spätestens alle fünf Jahre zu überprüfen und er-

forderlichenfalls zu überarbeiten. Die Vorgaben für die Inhalte des Lärmakti-

onsplans ergeben sich aus Anhang V und Anhang VI der ULR sowie aus 

dem Durchführungsbeschluss5. Die Lärmaktionsplanung stellt für Städte und 

Gemeinden eine weisungsfreie Pflichtaufgabe dar, d. h. diese Aufgaben wer-

den von den Städten und Gemeinden eigenständig im Rahmen der kommu-

nalen Selbstverwaltung wahrgenommen6. 

                                            
2  RICHTLINIE 2002/49/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 

25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm,  

ABl. EU Nr. 189 

3  Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 

Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz  

BImSchG), vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771, 2773) 

4  Geoportal.eisenbahn-Bundeamt.de, Stand April 2024 

5  DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2021/1967 DER KOMMISSION vom 11. Novem-

ber 2021 

6  Kooperationserlass-Lärmaktionsplanung Baden-Württemberg. 08. Februar 2023 
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Lärmkarte END+ Übersicht LDEN für Abbenrode 
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